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Betreff: Anerkennung über das Ressort - Zucht und Ressort Gymkhana - Sport der 

„Haflinger“ Pferderasse 
 

 

Sehr geehrte Neue Leitung BLW - Fachbereich, Tierische Produkte und Tierzucht, 

 

Auf dem Weg der Veränderung, 

herzlichen Dank, wir haben das Schreiben vom 29. September 2023 mit dem  

Hinweis, dass für die Betreuung der „Haflinger“ Pferderasse der Schweizerische 

Haflinger Verband (SHV) vom Bundesamt für Landwirtschaft - (BLW) Fachbereich 

Tierische Produkte und Tierzucht - damalige Leitung: Niklaus Neuenschwander - 

anerkannt wurde. Wir nehmen dies als Faktum zur Kenntnis. 

(link ansehen: Stellungnahme BLW Neue Leitung) 

 

 

Die umfassende Betreuung einer Pferderasse, z.B. der Rasse „Haflinger“, ist eine 

Verpflichtung zur Beaufsichtigung was Pflege und Versorgung betrifft! 

Die Trennung dieser Interessensaufgaben wird mit der Zuchtbuchführung 

(Ressort Zucht) und der Verwendung der Eignungsanforderungen (Ressort Sport 

Gymkhana) usw… klar realisiert. Es ist also nicht eine Frage von Spaltung oder 

Entzug der Zuständigkeiten, sondern die Vereinigung zweier grundlegend 

verschiedener Ressort-Zuständigkeiten, die gefordert werden; dies mit 

gegenseitiger loyaler Unterstützung. 

 

Wir erachten den SHV als zu einseitig, weil er nur das Ursprungs-Zuchtbuch 

A.N.A.C.R.Ha.I. Italien mit den Vorgaben des Südtiroler Haflinger  

Pferdezuchtprogrammes befolgt. 

 

Die Zuchtprogramme der Ursprungszuchtbuch (UZB) Führendes Organisationen – 

vom Haflinger Pferdezuchtverband Tirol (HPT) Genehmigung des geänderten 

Zuchtprogramms, (beilagen Nr. 1) und der Ursprungszuchtbuch (UZB) 

Organisation F.N. - Für die Schweiz, verordnungsgemäss, Pflicht zur 

https://www.dhuzb.ch/images/pdf/20231017_Antwort_Brief_BLW_Ressort_Anerkennung.pdf
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Filialzuchtbuchführung ist für den SHV nicht Existenzgrundlage, resp. für den 

SVH wird die Filialzuchtführung generell abgetan und ist offenbar für den SHV 

nicht verbindlich !  

 

Die Betreuungsstelle - Ressort, Zucht durch den Schweizerischen Haflinger 

Verband (SHV), entbehrt jeglicher Möglichkeit auf die angestrebte 

Kompetenzstreitigkeit, „Sektor“ Zucht zu verzichten oder diese nicht 

Durchzusetzen. 

 

Ein Übernahme der SHV - Untergangsdiktatur im „Sektor“ Zucht kann nur mit aller 

erforderlichen Konsequenz, seiner Handlungsweise wegen, strikt abgelehnt 

werden. 

 

Der Mitgliederverlust beim SHV ist horrend angestiegen ! 

 

Der SHV verliert dramatisch seine grössten Unterstützer. Ein Drama, ein 

aufregendes, trauriges Geschehen für die „Haflinger“ Pferderasse in der Schweiz. 

 

Die Realität - Tatsache, der wahre Sachverhalt, die Forderung zur Einhaltung der 

Internationalen Pferdezuchtverordnung - Zuchtprogramm Haflinger 

Pferdezuchtverband Tirol (HPT) wird rechthaberisch, mit extrem falschen 

Behauptungen, nachlesbar im E-Mail - (Beilage Nr. 2), versucht der SHV und ein 

Privat Hengstehalter sich als Besserwisser zu bestätigen. 

 

Im vom Auszug vom Zuchtprogramm, haflinger-tirol.com Absatz 1.3., 1.4. und 1.5. 

(Beilage Nr. 3) wird bezüglich Verschleierung des Fremdblutanteils per E-Mail 

kommentiert. Absender: SHV – Rechthaberei / Jeanette Widerkehr, Eigentümerin 

vom Zuchthengst Sony JTF 67AA581 (Eintragungsfähigkeit im Filialzuchtbuch 

A.N.A.C.R.Ha.I., Sektion: BCP). 

 

Der Zuchthengst (Sony JTF 67AA581) an der schweizerische Hengstkörung 2022 

SIEGERHENGST wird 2023 in Südtirol als rein-gezogen mit 0.00% OX - 

Fremdblutanteil den Mitgliedern als Zuchthengst empfohlen ! Dies ist ein 

Veritabler Interpretations Schwindel ! 

Der OX - Fremdblutanteil von Sony JTF 67AA581 mit 0.0975% OX - arabo 

Fremdgenanteile ist über 0.09% und deshalb auch im Ursprungs zucht buch 

A.N.A.C.R.Ha.I. - Südtirol auszuweisen und einzutragen. 

Auch 0.0% OX - arabo Fremdgenanteile währe korrekt, niemals aber 0.00% OX - 

arabo, weshalb im Filialzuchtbuch - HPT der Begriff:  

 für die Sektion AAG und  für die Sektion AAP 

anstelle von 0.0% und 0.00% Fremdblutanteil verwendet wird ! 
 

 

 

 

https://www.haflinger-tirol.com/media/einzelseiten-zuchtbuch-2020-185x260mm-25.01.2021.pdf
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Tatsachen, ein wahrer Sachverhalt - Realitäten sind keine Anschuldigungen, es 

bedarf des Willens, für die Zukunft damit  

 

aus einem 

- ZUSAMMENKOMMEN IST EIN BEGINN, 

- ZUSAMMENBLEIBEN IST EIN FORTSCHRITT, 

- ZUSAMMENARBEITEN BRINGT ERFOLG.        wird ! 
 

 

Die Frage sei erlaubt - wie entscheidet die NEUE Leitung Bundesamt, BLW - 

Fachbereich - Pferdezucht zukünftig über Zusammenarbeit mit den Pferdezucht 

tätigen Organisationen - Verbänden in Beibehaltung der Privilegien, Vorrechte, 

Sonderrechte, die der Gesamt - Bundesrat dem BLW - Fachbereich Pferdezucht 

durch die Verabschiedung seiner Arbeit, Ihm zugesteht. 

 

Wir erwarten Ihre geschätzte, wohlwollende Stellungnahme mit den möglichen 

vom BLW - Fachbereich Pferdezucht wichtigen Anpassungsvorschlägen für die 

Vereinigung der „Haflinger“ Pferdezucht verbleiben 

 

mit freundlichen Grüssen 

 

In Vertretung der Forderung 

 

 

 

 hansruedi vonlanthen 

 

 

 

 

 

Beilagen:  

1. Geänderte Zuchtprogramm (HPT)  🗸 

2. E-Mail: Jeanette Fitze / Fremdblutanteil 0.00% OX - arabo  🗸 

3. Zuchtprogramm HPT, Artikel: 1.3. / 1.4. / 1.5., Filialzuchtbücher  🗸 
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Hafl inger Pferdezuchtverband Tirol 
Genehmigung des geänderten Zuchtprogramms für die Rasse „Hafl inger“

Der Zuchtverband Hafl inger Pferdezuchtverband Tirol wurde mit Bescheid der Tiroler Tierzuchtbehör-
de vom 17.03.2014 als Zuchtorganisation zur Durchführung eines Zuchtprogrammes für Pferde der 
Rasse Hafl inger für die Bundesländer Tirol, Vorarlberg und Salzburg anerkannt. Mit Bescheid der Tiroler 
Tierzuchtbehörde vom 08.01.2015 wurde der Tätigkeitsbereich auf alle EU-Mitgliedsstaaten mit Aus-
nahme von Ungarn und Italien erweitert.

Das Zuchtbuch über den Ursprung der Pferderasse Hafl inger führt der Hafl inger Pferdezuchtverband 
Tirol. Der Hafl inger Pferdezuchtverband Tirol hat nun der Tiroler Tierzuchtbehörde am 07.10.2020 ein 
überarbeitetes Zuchtprogramm für Pferde der Rasse Hafl inger vorgelegt.

Die Behörde hat vor der Genehmigung des geänderten Zuchtprogramms der Pferderasse „Hafl inger“ 
ein Gutachten des Tierzuchtrates eingeholt.

Das vorliegende geänderte Zuchtprogramm für die Rasse „Hafl inger“ entspricht, auch gemäß dem 
Gutachten des Tierzuchtrates vom 13.10.2020, allen Anforderungen nach Art. 8 Abs. 3 Verordnung (EU) 
2016/1012, weshalb es seitens der Tierzuchtbehörde zu genehmigen war.

Anbei wird die gemäß § 3 Abs. 5 TTZG 2019 genehmigte Ausfertigung des geänderten Zuchtpro-
gramms für die Rasse „Hafl inger“ inklusive Anlagen präsentiert.

IMPRESSUM: Zuchtprogramm - des Hafl inger Pferdezuchtverbandes Tirol für Pferde der Rasse Hafl inger
Herausgeber:
Hafl inger Pferdezuchtverband Tirol, Fohlenhof Ebbs
www.hafl inger-tirol.com

Bildnachweis:
Anita Baumgartner, Katarzyna Okrzesik-Mikołajek, Christian Kapfi nger, 
Anja Felkel (Titelbild)
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1. ZIEL DES ZUCHTPROGRAMMES 

1.1. Leistungszucht 
Im Rahmen der vorgegebenen Ziele des Landestierzuchtgesetzes verfolgt das Zuchtprogramm für die 
Rasse Haflinger als Leistungszucht folgende Ziele: 

 1. Förderung einer vielseitigen Verwendungsmöglichkeit unter Einbeziehung der Leistungs- 
  veranlagung 
 2. Erhaltung der grundsätzlichen Interieur- und Exterieureigenschaften bei guter Gesundheit und  
  Fruchtbarkeit 
 3. Erhaltung der genetischen Diversität (Blutlinien) der Rasse Haflinger in Reinzucht 

1.2. Zuchtmethode 
Das Zuchtziel wird ausschließlich mit Reinzucht und Selektion erreicht. Als Zuchttiere der Rasse Haflin-
ger werden entsprechend den Regeln des Ursprungszuchtbuches Stuten und Hengste zugelassen, die 
mindestens 6 väterliche und mütterliche Vorgenerationen der Rasse Haflinger aufweisen.
Zuchttiere der Rasse Haflinger stammen aus bodenständigen Kleinpferden mit dem Hengst 249 Folie 
(1874) als Begründer der Haflingerrasse. Die väterlichen Ahnenreihen reichen auf den Hengst 249 Folie 
(1874) und damit auf die Linienbegründer A – Anselmo (1926), B – Bolzano (1915), M – Massimo (1927), 
N – Nibbio (1920), S – Stelvio (1923), St – Student (1927) und W – Willi (1921) zurück.

1.3. Fremdrassen 
Fremdrassen in den Ahnenreihen sind nicht zulässig.

1.4. Fremdgenanteile 
Zulässig ist ein maximaler Vollblutaraberanteil von 1,56 %, der über 6 Vorfahrensgenerationen be-
rechnet wird. Der zusätzliche Vollblutaraberanteil ist hinter dem Namen auf 2 Kommastellen gerundet 
anzuführen – Name des Pferdes % ox. Ab einem zusätzlichen Vollblutaraberanteil von unter 0,09 % wird 
dieser nicht mehr ausgewiesen. 

1.5. UZB-Organisation oder Filialzuchtbuchorganisation 
Der Haflingerpferdezuchtverband Tirol (HPT) ist die Organisation, die im Sinne der Vorgaben der Ent-
scheidung 92/353/EWG vom 11. Juni 1992 das Zuchtbuch über den Ursprung der Rasse Haflinger 
führt.

2. NAME DER RASSE 

Der Name der Rasse lautet „Haflinger“.
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UZB Filialzuchtbuch - HPT, Sektionen: AAG - Txx / AAP - Tha
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UZB Filialzuchtbücher - A.N.A.C.R.A.Ha.I. + FN, Sektionen: BCP + CXP
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rein-gezogen, rein-erbig über 20 Generationen.
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- z.B. - CH = Schweiz.
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